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Landkreis Uckermark  Drucksachen-Nr. 

BR/070/2023 
 Datum 

28.04.2023 
 

 

Zuständiges Dezernat/Amt: Dezernat II / Jobcenter 
 

Berichtsvorlage  öffentliche Sitzung 
 

 Beratungsfolge:    Datum: 

 Ausschuss für Arbeit, Soziales und Gesundheit 25.05.2023 

 
Inhalt: 
 

Jobcenter Uckermark: Informationen zum Projekt „Familienbande„ gefördert auf der 
Grundlage von § 16f SGB II – Freie Förderung in Kombination mit § 16 SGB VIII – 
Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie 
 
 
Wenn Kosten entstehen: 

Kosten  

Jobcenter: 532.951,06 € 
Jugendamt: 310.983,68 € 

Produktkonto 

31260.533703  
36320.533185 

Haushaltsjahr 

2021 - 2025 

 

 

 

Mittel stehen zur Verfü-
gung 

 Mittel stehen nicht zur Verfügung Deckungsvorschlag: 

 Mittel stehen nur in folgender Höhe 
zur Verfügung:  

      € 

      

 
Die Mitglieder des Ausschusses nehmen die Informationen zur Kenntnis. 
 
 
 

 

 
gez. Karina Dörk  

 
 

 
gez. Henryk Wichmann 

Landrätin  Dezernent 
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Begründung: 
                          
Das Projekt „Familienbande“ wird durch das Angermünder Bildungswerk e. V. umgesetzt. 
Vier Mitarbeiter*innen sind im Rahmen des Modellprojektes Ansprechpartner und Helfer für 
Familien, die vorwiegend aus dem Stadtviertel Georg-Dreke-Ring, Brüssower Allee und Ro-
bert-Schulz-Ring in Prenzlau kommen. 
 
Ziel des Projektes ist es, dem generationsübergreifenden Bezug von Sozialleistungen entge-
gen zu wirken. Dazu sollen neben einer offenen Anlaufstelle auch aufsuchende Angebote 
geschaffen und fortgeführt werden, die einen niedrigschwelligen Zugang zu den bisher 
schwer erreichbaren Eltern und deren Kinder finden. Die Eltern sollen sich ihrer Rolle und der 
damit einhergehenden Verantwortung bewusstwerden. Sie erhalten Unterstützung und Hilfs-
angebote bei der Bewältigung familiärer und beruflicher Problemlagen.  
 
Die Förderung erfolgt durch das Jobcenter Uckermark und das Jugendamt, wobei der Zu-
wendungsanteil für den Zeitraum vom 01.04.2021 bis 31.03.2023 jeweils 50 Prozent betrug. 
Vom 01.04.2023 bis 31.03.2025 erhöht sich dieser beim Jobcenter auf 75 Prozent gegenüber 
25 Prozent beim Jugendamt. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass im Rah-
men der Anschlussbewilligung die Projektarbeit verstärkt auf die Beschäftigungsorientierung 
der Eltern und ggf. ihrer Kinder ausgerichtet wird. Die Finanzierung durch das Jugendamt 
steht unter dem Haushaltsvorbehalt.  
 

 Erstbewilligung 01.04.2021 bis 31.03.2023:   400.000,00 Euro 

 Anschlussbewilligung 01.04.2023 bis 31.03.2025:  443.934,74 Euro 
 
Eigenanteil des Zuwendungsempfängers:                                  20.000,00 Euro         
 
  
 
 
Anlagenverzeichnis:   
 
Präsentation zum Projekt „Familienbande„ 
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